
 BAYERISCH-SCHWABENexklusiv_ 05/2010 59

Verlagsveröffentlichung

Recht & Steuern

185X128

Rechnungslegungsverantwort-
liche stehen vor der Herausfor-

derung, die vielfältigen Ände-
rungen des BilMoG zeitnah in die 
Praxis umzusetzen. Bilanzansätze 
und -bewertungen der gerade fer-
tig gestellten Bilanz zum 31.12.2009 
sind auf ihre Übereinstimmung mit 
dem neuen Recht zu überprüfen.  
Einige Bilanzpositionen dürfen 
hier erstmals angesetzt werden (z. 
B. aktive latente Steuern auf steuer-
liche Verlustvorträge). Andere Bi-
lanzpositionen dürfen nicht mehr 
zum Ansatz kommen (z.B. Auf-
wandsrückstellungen). Manche Bi-
lanzpositionen sind nach neuen 
Regeln zu bewerten (z.B. Pensions-
rückstellungen). Die Umstellung 
auf die neuen Bilanzierungsregeln 
wird durch Übergangsvorschriften 
erleichtert, die zahlreiche Wahl-
rechte zur Beibehaltung der bishe-

rigen Bilanzierung oder zur Anpas-
sung an die neuen Bestimmungen 
vorsehen.  Da die neuen Vor-
schriften  i.d. R. auch auf Altfälle 
anzuwenden sind, ist auf den 01. 
Januar 2010 eine so genannte 
BilMoG-Eröffnungsbilanz zu er-
stellen. Hierbei ergeben sich in Ab-
hängigkeit von der individuellen 
Unternehmenssituation oft viele 
Möglichkeiten, Bilanzbild und Ei-
genkapitalquote in nicht unerheb-
lichem Maße zu beeinflussen. Die 
Umstellung betrifft aber nicht nur 
Bewertungs- oder Buchungsfragen, 
sondern zieht auch Änderungen in 
der Aufbau- und Ablauf-Organisa-
tion sowie in der Organisation des 
Jahresabschlusserstellungspro-
zesses nach sich. 

Wir empfehlen deshalb Unter-
nehmern und ihren Rechnungswe-

senleitern sich frühzeitig mit der 
Anpassung an das neue Recht zu 
befassen. Es bedarf fundierte 
Kenntnisse der neuen Rechnungs-
legungsvorschriften, um die oft nur 
für den Übergangsstichtag 01. Ja-
nuar 2010 eingeräumten Wahl-
rechte und Ermessensspielräume 
in ihrer Auswirkung auf Bilanzbild 
und Eigenkapitalquote beurteilen 
zu können. Erst fundierte Kennt-
nisse ermöglichen bewusste Ent-
scheidungen, um die eingeräumten 
Wahlrechte in einer für das Unter-
nehmen optimalen Weise auszu-
üben. 
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scheidle und Partner | Am 29. Mai 2009 trat  die größte HGB-Reform seit über 20 Jahren in 
Kraft. Die neuen Rechnungslegungsvorschriften sind verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen – Ist Ihre Eröffnungsbilanz schon an das neue Recht 
angepasst?
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Expertensicht

Die BilMoG-Eröff-
nungsbilanz bietet 

viele Möglichkeiten, erfor-
dert aber fundierte Kennt-
nisse der Übergangsvor-
schriften.“

angelika seuster,  
Dipl. oec. Wirtschaftsprüfer

Steuerberater


